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RS OGH 1995/11/10 3R170/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1995

Norm

GmbHG §15a

Rechtssatz

Der Rücktritt eines Geschäftsführers einer Gesellschaft mbH rechtfertigt aber noch nicht die Bestellung eines

Notgeschäftsführers nach §15a GmbHG, soferne der zurückgetretene Gesellschafter nicht den Nachweis dafür

erbracht hat, daß er vergeblich versucht hat, eine Behebung des Vertretungsmangels durch einen Beschluß der

Generalversammlung zu erwirken.

Entscheidungstexte

3 R 170/95
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